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Ostsächsische Sparkasse Dresden Sitz:  Kontakt: Sie erreichen uns über die Haltestellen: 
Konto: 3120000450 Freiberger Str. 31 ⋅ 01067 Dresden Telefon: (03 51) 4 88 16 10 Straßenbahn Linie 7,10,12, S-Bahn S1, S2 
BLZ: 850 503 00  Telefax: (03 51) 4 88 16 03 Öffnungszeiten nach vorheriger Anmeldung:  
IBAN: DE43 8505 0300 3120 0004 50   E-Mail:   sport@dresden.de Mo bis  Fr 9-12 Uhr 
BIC: OSDDDE81XXX    Internet:  www.dresden.de/sport Di und Do 13-17 Uhr 
Ust.-Nr:  203/144/02775    und nach Vereinbarung 
Ust.-ID:  DE 140 135 127    
   Für Menschen mit  Behinderung: 
   Aufzug 
Kein Zugang für verschlüsselte elektronische Dokumente. Elektronische Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur können über ein Formular unter 
http://www.dresden.de/kontakt eingereicht werden.  
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Landeshauptstadt Dresden 
EB Sportstätten Dresden 
Kaufmännische Abteilung 

 

Ihr Zeichen Unser Zeichen Es informiert Sie Zimmer Telefon E-Mail Datum 

 1.52 Frau Winderlich IV-407b (03 51) 4 88 16 06 swinderlich@Dresden.de 28.05.2021 

 
 
Nutzung von Schulsporthallen ab 31.05.2021 
 
 
Liebe Sportlerinnen und Sportler, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aufgrund der hohen Bedarfsmeldung tritt ab Montag, dem 31. Mai 2021, in den Schulsporthallen für alle Nut-
zer der reguläre Trainingsbetrieb in Kraft. Davon abweichende Sondergenehmigungen (bisher erlaubter Leis-
tungssport) gelten somit bis zum 30. Mai und sind anschließend gegenstandslos.  
 
Wegen schulischen Eigenbedarfes, Grundreinigung oder Bauvorhaben sind derzeit einige Schulen gesperrt. Da 
wir noch Meldungen der Schulen erwarten, kann es zu weiteren Sperrungen kommen. Um Ihnen möglichst 
ohne zeitlichen Verzug darüber Auskunft geben können, aktualisieren wir die uns bekannten Sperrungen auf 
unserer Homepage unter www.dresden.de/sport . 
 
Da es nicht ausgeschlossen werden kann, dass eine Sperrmeldung zum Zeitpunkt Ihrer regulären Nutzung noch 
nicht verarbeitet ist, sind die Teilnehmenden dringend zu belehren, dass bei einer offensichtlichen Eigennut-
zung durch die Schule kein Training stattfinden kann. Aufbauten und Einrichtungen dürfen nicht entfernt wer-
den.  
 
Nutzer, die von Sperrungen betroffen sind und noch keinen Widerruf erhalten haben, erhalten diese in den 
kommenden Tagen. In gesperrten Anlagen entfällt die Gebührenpflicht. Nicht genutzte Trainingszeiten sind 
wie gewohnt, schriftlich zurückzugeben. 
 
Sondergenehmigungen zu Sportfreianlagen von Schulen gelten vorerst entsprechend der Befristung bis zum 
30. Juni 2021. Durch die gleichzeitige Nutzung der Schulsporthallen kann es zu einer eingeschränkten Nutzung 

https://www.dresden.de/de/leben/sport-und-freizeit/sport/sportstaetten_stadien.php
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der Sanitär- und Umkleideräume kommen. Daher bitten wir darum, dass die Teilnehmenden bereits umgezo-
gen kommen. 
 
Bitte beachten Sie weiterhin unbedingt die Vorgaben der jeweils gültigen Corona-Schutz-Verordnung. Ab 31. 
Mai 2021 tritt eine neue Verordnung in Kraft, bitte informieren Sie sich z. B. über  
www.coronavirus.sachsen.de.  
 
Grundsätzlich erlaubt ist derzeit: 
 - kontaktfreier Sport in Gruppen auf Außensportanlagen 
 - (Kontakt)Sport in Gruppen von bis zu 20 Minderjährigen im Außenbereich oder auf Außensportanlagen 
  
 
Unter Auflagen (tagesaktueller negativer Test oder Test aus der Schule (nicht älter als 72 Stunden), Kontakter-
fassung gem. § 6 SächsCoronaSchV) ist erlaubt: 
 - kontaktfreier Sport auf Innensportanlagen (altersunabhängig) 
 - Kontaktsport auf Außensportanlagen (altersunabhängig) 
 
Weiterhin gilt auch 
 - Übungsleiter/-innen müssen einen tagesaktuellen (d. h. nicht länger als 24 Stunden zurückliegenden) negati-
vem Test vorlegen 
 - Die Prüfung des Vorliegens tagesaktueller negativer Tests und die Kontaktdatenerfassung hat durch die Nut-
zer selbst zu erfolgen. 
 - Die qualifizierte Selbstauskunft bei Selbsttests ist derzeit nicht möglich. Die Tests müssen unter Aufsicht oder 
in einem anerkannten Testzentrum erfolgen. Weitere Hinweise zum Nachweis eines negativen Testergebnisses 
finden Sie unter www.coronavirus.sachsen.de. 
 - Vollständig Geimpfte (ab 14 Tage nach vollständigem Impfstatus) werden Personen gleichgestellt, die einen 
tagesaktuellen negativen Test nachweisen können. Genesene erhalten in den sechs Monaten nach Genesung 
ebenfalls diesen Status. 
 - Für alle Nutzungsarten ist ein eigenes Hygienekonzept durch den Nutzer zu erstellen. Die Anzahl der Teilneh-
mer ist so zu bemessen, dass die Mindestabstände jederzeit (auch in Umkleide- und Sanitärräumen) eingehal-
ten werden können. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Geduld. Bleiben Sie gesund und Sport frei! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
Zentrale Servicestelle 
Eigenbetrieb Sportstätten Dresden 

http://www.coronavirus.sachsen.de/
http://www.coronavirus.sachsen.de/

